
STATUTEN 
 

des Vereines 
 

ACA 
 

Austrian Cockpit Association 
Verband Österreichischer Verkehrspiloten 

 
Airport Vienna - Flughafen Wien Schwechat 

 

§ 1  

Name, Sitz und Tätigkeitsbereich des Vereines 

Der Verein führt den Namen "ACA - Austrian Cockpit Association, Verband Österreichischer 
Verkehrspiloten". 
 
Er hat seinen Sitz am Flughafen Wien-Schwechat und erstreckt seine Tätigkeit auf das gan-
ze österreichische Bundesgebiet. 

§ 2 

Vereinszweck 

1. Der Verein verfolgt, unter Beachtung der jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften, 
folgende Zwecke: 

a) Förderung der Flugsicherheit; 

b) Mitwirkung an der Regelung der Arbeitsbedingungen für Verkehrspiloten; 

c) Vertretung und Wahrung der beruflichen und sozialen Interessen der Mitglie-
der; 

d) Unterstützung und Vertretung beim Abschluss von Kollektivverträgen für Ver-
kehrspiloten und / oder deren Abschluss aufgrund der Zuerkennung der Kol-
lektivvertragsfähigkeit durch das Bundeseinigungsamt; 

e) Zusammenarbeit mit und Unterstützung von interessensverwandten Instituti-
onen und Vereinigungen des In- und Auslandes und Erwerb der Mitglied-
schaft bei solchen; 

f) Wahrung und Vertretung der Interessen der Vereinsmitglieder bei Behörden, 
Körperschaften des Öffentlichen Rechtes und Luftverkehrsgesellschaften; 

g) Schaffung von Freizeiteinrichtungen und Durchführung der Freizeitgestaltung 
dienender Veranstaltungen; 
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h) Schaffung eines Sammelpunktes für Verkehrspiloten zum Austausch der Er-
fahrung und Weiterbildung; 

i) Erarbeiten, Anbieten und Vermitteln von Absicherungsformen und -leistungen 
zur Linderung und / oder Abdeckung von Berufsrisiken der Mitglieder; 

j) Förderung gesundheitserhaltender Maßnahmen für die Mitglieder in Zusam-
menarbeit mit Luftverkehrsgesellschaften und wissenschaftlichen Instituten 
zur Reduzierung der Gesundheitsrisiken durch die Berufsausübung; 

k) Öffentlichkeitsarbeit zur Wahrung der Interessen der Mitglieder und zur Dar-
stellung des Berufsbildes des Verkehrspiloten; 

l) Förderung der Zusammenarbeit und des Zusammenhaltes zwischen den Mit-
gliedern. 

 
2. Der Verein "ACA - Austrian Cockpit Association, Verband Österreichischer Verkehrs-

piloten" ist ein nicht auf Gewinn berechneter, gemeinnütziger und unpolitischer Ver-
ein auf demokratischer Grundlage. 

§ 3 

Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes und ihre Aufbringung 

 
1. Der Vereinszweck wird durch die im Absatz 2 und 3 angeführten ideellen und mate-

riellen Mittel angestrebt. 

2. Als ideelle Mittel dienen Besprechungen, Veranstaltungen, Versammlungen, Schu-
lungen, Publikationen, die Mitgliedschaft bei internationalen, interessensverwandten 
Vereinigungen und Institutionen. 

3. Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch: 

a) Beitrittsgebühren und Mitgliedsbeiträge, wobei letztere in Form von Geldbe-
trägen und/oder Arbeitseinsatz geleistet werden können 

b) Erträgnisse aus behördlich genehmigten Veranstaltungen 

c) Subventionen 
 
4. Die Mittel des Vereines werden ausschließlich für die in § 2 angeführten Zwecke 

verwendet. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und keine sonstigen Zuwen-
dungen aus den Mitteln des Vereines. 
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§ 4 

Arten der Vereinsmitgliedschaft 

Die Mitglieder des Vereines gliedern sich in: 

a) ordentliche Mitglieder 

b) unterstützende Mitglieder 

c) Ehrenmitglieder 

d) außerordentliche Mitglieder 

e) Pensionisten 

f) assoziierte Mitglieder 
 
1. Ordentliches Mitglied kann nur aktives oder befristet karenziertes Cockpitpersonal 

ziviler, österreichischer Luftfahrtunternehmen sein. Ordentliche Mitglieder haben An-
teil an allen Rechten und Pflichten.  

2. Auf Antrag eines nicht unter die Bestimmungen des Absatzes 1 fallenden Piloten 
kann der Vorstand unter Abwägung aller Umstände mittels Beschluss diesen Piloten 
zeitlich befristet als ordentliches Mitglied aufnehmen bzw. belassen. 

3. Ordentliche Mitglieder, die zu einem ausländischen Arbeitgeber wechseln, können 
auf Antrag als assoziierte Mitglieder mit eingeschränkten Rechten und Pflichten im 
Verband verbleiben. Dies gilt nur, so lange sie nachweislich Mitglied der für den neu-
en Arbeitgeber zuständigen Pilotenvereinigung sind, und diese Mitglied der ECA oder 
IFALPA ist. Gibt es keine für den neuen Arbeitgeber zuständige Pilotenvereinigung, 
kann ein Antrag nach Absatz 2. gestellt werden.  

4. Als unterstützende Mitglieder können solche physische und juristische Personen dem 
Verein beitreten, welche bereit sind, dessen Zielsetzung zu fördern und zu unterstüt-
zen. 

5. Ehrenmitglieder sind solche physische Personen, die für besondere Verdienste um 
den Verein oder dessen Zwecke ernannt werden. 

6. Außerordentliches Mitglied kann werden, wer sich nachweislich in Ausbildung zu ei-
ner Tätigkeit als Cockpitpersonal befindet, oder wer nach einer Tätigkeit als Cockpit-
personal eines zivilen, österreichischen Luftfahrtunternehmens arbeitslos ist. Ein au-
ßerordentliches Mitglied wird, ohne dass es seiner Willenserklärung bedarf, mit dem 
Beginn des Kalendermonats, der auf seine Anstellung als Cockpitpersonal folgt, zum 
ordentlichen Mitglied. 

7. Ordentliche Mitglieder werden bei Beendigung der Tätigkeit als aktives Cockpitper-
sonal wegen Pensionsantritt automatisch Mitglied als Pensionist. Ordentliche Mitglie-
der, die den Pilotenberuf vor Erreichen des Pensionsalters nicht mehr ausüben kön-
nen, und die dem Verband bis zum Pensionsantritt als unterstützendes Mitglied an-
gehören, können auf Wunsch in die Gruppe der Pensionisten eingereiht werden. 
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§ 5 

Erwerb der Vereinsmitgliedschaft 

1. Die Aufnahme von ordentlichen, außerordentlichen und unterstützenden Mitgliedern 
erfolgt durch den Vorstand.  

2. Die Ernennung zu Ehrenmitgliedern erfolgt auf Antrag des Vorstandes mit Beschluss 
der Generalversammlung. 

§ 6 

Rechte und Pflichten der Vereinsmitglieder 

1. Rechte 

Alle Mitglieder des Vereines sind berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen und 
Anträge zu stellen; das Stimmrecht in dieser sowie das aktive und passive Wahlrecht sind 
jedoch den ordentlichen Mitgliedern vorbehalten. Ferner steht allen Mitgliedern das Recht zu, 
Veranstaltungen des Vereines beizuwohnen, sowie seine Einrichtungen zu benützen. 
 
2. Pflichten 

a) Alle Mitglieder haben die Interessen und das Ansehen des Vereines zu wah-
ren, die Vereinsstatuten zu beachten und die Beschlüsse der Vereinsorgane 
zu respektieren. 

b) Desgleichen sind alle Mitglieder mit Ausnahme der Ehrenmitglieder zur Zah-
lung der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge in der von der Generalver-
sammlung beschlossenen Höhe sowie zur Arbeitsleistung für den Verband in 
dem von der Generalversammlung beschlossenen Ausmaß verpflichtet. 

 
Mitglieder, deren Mitgliedsbeitrag nicht automatisch bei der Gehaltsverrechnung ermittelt und 
an den Verein überwiesen wird und die keine aktuelle Gehaltsbestätigung vorgelegt haben, 
sind zur Zahlung des von der Generalversammlung beschlossenen monatlichen Höchstbei-
trages verpflichtet. 
 
Mitglieder, die trotz Verpflichtung keine Arbeitsleistung erbringen, sind zur Zahlung einer all-
fälligen von der Generalversammlung beschlossenen Ersatzleistung verpflichtet. 
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§7 

Beendigung der Vereinsmitgliedschaft 

 
1. Die Mitgliedschaft endet durch den Tod, durch freiwilligen Austritt, durch Streichung 

und durch Ausschluss. 

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Der Aus-
tritt kann nur unter Einhalten einer Frist von drei Monaten zum Ende jedes Kalendermonats 
erklärt werden. 
 
Bei juristischen Personen endet die Mitgliedschaft durch das Aufhören der Rechtspersön-
lichkeit. 
 
Die Mitgliedschaft ordentlicher Mitglieder endet auch dann, wenn die Voraussetzungen ge-
mäß § 4 Z 1 oder Z 3 in ihrer Person nicht mehr gegeben sind. Über Beschluss des Vorstan-
des können jedoch solche Mitglieder dem Verein als befristete ordentliche Mitglieder gemäß 
§ 4 Z 2 oder als unterstützende Mitglieder weiterhin angehören. 
 
2. Die Streichung eines Mitgliedes kann der Vorstand vornehmen, wenn dieses mit der 

Zahlung des Mitgliedsbeitrages trotz zweimaliger Mahnung länger als drei Monate im 
Rückstand ist. Die Verpflichtung zur Zahlung der fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge 
bleibt hiervon unberührt. 

 
 
3. Ausschluss 

a) Der Ausschluss eines Mitgliedes kann vom Vorstand wegen gröblicher Ver-
letzung der Mitgliedspflichten (siehe § 6) und wegen ehrwidrigen Verhaltens 
verfügt werden. Der Ausschluss ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. Gegen 
den Ausschluss kann das Mitglied binnen vier Wochen nach Zustellung 
schriftlich berufen. Das Schiedsgericht entscheidet über die Berufung, die 
aufschiebende Wirkung hat. Bestätigt das Schiedsgericht den Ausschluss, so 
kann das Mitglied die nächste ordentliche Generalversammlung anrufen, die 
die Entscheidung des Schiedsgerichts aufhebt oder bestätigt. Bis zur endgül-
tigen Entscheidung über den Ausschluss ruhen Rechte und Pflichten der Mit-
gliedschaft.  

b) Aus den gleichen Gründen kann von der Generalversammlung auf Antrag des 
Vorstandes die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft beschlossen werden. 



ACA Statuten 2009 6 24.11.2009 

 

§ 8 

Vereinsorgane 

Als Organe des Vereines fungieren: 
 
• die Generalversammlung, 

• der Vorstand, 

• die Tarifkommission, 

• der Pensionistenbeirat, 

• das Kontrollorgan und 

• das Schiedsgericht. 

§ 9 

Die Generalversammlung 

1. In jedem Jahr treten die Vereinsmitglieder am Sitz des Vereines oder an einem vom 
Vorstand bestimmten Ort einmal zur ordentlichen Generalversammlung zusammen. 

2. Auf Beschluss des Vorstandes oder der ordentlichen Generalversammlung, auf 
schriftlich begründeten Antrag von mindestens einem Drittel aller ordentlichen Mit-
glieder oder auf Verlangen eines der Kontrollorgane hat binnen sechs Wochen eine 
außerordentliche Generalversammlung stattzufinden. 

3. Die Einberufung der Generalversammlung hat der Präsident durch schriftliche Einla-
dung der einzelnen Vereinsmitglieder vorzunehmen. Die Einladungen müssen spä-
testens zwei Wochen vor Zusammentritt der Generalversammlung ergehen. Sie ha-
ben den Zeitpunkt, den Ort der Versammlung genau zu bezeichnen sowie die bis zu 
diesem Zeitpunkt feststehende Tagesordnung und den Hinweis auf die Aufnahme 
zusätzlicher Tagesordnungspunkte gemäß Absatz (4) zu enthalten. 

4. Anträge der Mitglieder auf Aufnahme zusätzlicher Tagesordnungspunkte auf die Ta-
gesordnung der Generalversammlung sind spätestens eine Woche vor Zusammen-
tritt der Generalversammlung beim Vorstand schriftlich einzubringen. 

5. Der Vorsitz in der Generalversammlung obliegt dem Präsidenten, bei seiner Verhin-
derung einem Vizepräsidenten. 

6. Gültige Beschlüsse können nur über Anträge zur Tagesordnung gefasst werden. 
Ausgenommen hiervon sind Anträge des Vorstandes. 

7. Die Beschlussfähigkeit der Generalversammlung ist bei Anwesenheit von mindestens 
einem Drittel aller stimmberechtigten Mitglieder gegeben. Mangelt der Generalver-
sammlung zum festgesetzten Zeitpunkt ihres Beginnes die Beschlussfähigkeit, so 
wird sie um 15 Minuten vertagt und ist sodann ohne Rücksicht auf die Anzahl der 
anwesenden Stimmberechtigten beschlussfähig. 

8. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Beschlüsse auf Ände-
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rung der Vereinsstatuten oder auf Auflösung des Vereines erfordern jedoch eine 
Zwei-Drittel-Mehrheit. 

9. Bei jeder Generalversammlung ist ein Protokoll zu führen; aus diesem müssen ins-
besondere die namentliche Anführung der anwesenden Mitglieder des Vorstandes, 
des Kontrollorganes, die Anzahl der ordentlichen Mitglieder, die Gegenstände der 
Verhandlung, die gefassten Beschlüsse und deren statutengemäße Gültigkeit zu er-
sehen sein. Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und vom Generalsekretär zu unterfer-
tigen. 

10. Mitglieder, die an der Teilnahme bei der Generalversammlung aus welchem Grund 
auch immer verhindert sind, können durch schriftliche Erklärung ein anderes ordentli-
ches Mitglied zur Stimmabgabe bevollmächtigen. Eine solche Vollmacht gilt nur für 
eine Versammlung und kann bis zum Beginn der Versammlung durch schriftliche Mit-
teilung an den Vorstand widerrufen werden. Jedes Mitglied darf für maximal fünf an-
dere Mitglieder abstimmen. Vereinbarungen über das Stimmverhalten sind für die 
Generalversammlung nicht bindend. 

§ 10 

Aufgabenkreis der Generalversammlung 

Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten: 

a) Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichtes und des 
Rechnungsabschlusses nach Anhörung des Kontrollorganes und Entlastung 
des Vorstandes 

b) Beschlussfassung über den Voranschlag 

c) Bestellung und allfällige Enthebung der Mitglieder des Vorstandes und des 
Kontrollorganes 

d) Festsetzung der Höhe der Beitrittsgebühr, der Mitgliedsbeiträge und der Ar-
beitsleistung für ordentliche, außerordentliche und unterstützende Mitglieder. 
Die Generalversammlung kann eine Ersatzleistung für nicht erbrachte Ar-
beitsleistung festsetzen. Die Generalversammlung kann reduzierte Mitglieds-
beiträge für karenzierte und arbeitslose Mitglieder sowie für Mitglieder, die 
über die Dauer der Entgeltfortzahlung hinaus im Krankenstand sind, be-
schließen.  

e) Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft 

f) Aufhebung oder Bestätigung einer vom Schiedsgericht ausgesprochenen 
Bestätigung des Ausschlusses von der Vereinsmitgliedschaft 

g) Änderung der Vereinsstatuten und freiwillige Auflösung des Vereines. 

h) die Wahl des Pensionistenbeirats 
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§ 11 

Der Präsident und die Vizepräsidenten 

Der Präsident steht an der Spitze des Vereines "ACA - Austrian Cockpit Association, Ver-
band Österreichischer Verkehrspiloten", vertritt diesen nach außen und führt die Geschäfte 
entweder selbst oder durch einen vom Vorstand bestellten Beauftragten. 
Der Präsident wird bei seiner Verhinderung in allen seinen Funktionen und Rechten von ei-
nem Vizepräsidenten vertreten. Die Reihenfolge der Vertretung wird vom Vorstand festge-
legt. Ist keine Reihenfolge festgelegt, ist der an Lebensjahren älteste Vizepräsident der erste 
Stellvertreter. Ist der Präsident dauernd oder außer ihm auch alle  Vizepräsidenten verhin-
dert, so hat der Vorstand über die weitere Geschäftsführung einen Beschluss zu fassen. 
 
Die Vizepräsidenten arbeiten in Angelegenheiten, die ihren Flugbetrieb betreffen, eng mit 
den anderen Vorstandsmitgliedern zusammen. 
 
Zeichnungsberechtigung: Der Schriftverkehr wird von zwei Vorstandsmitgliedern gemeinsam 
gezeichnet. Kollektivverträge werden vom Präsidenten und vom Vorsitzenden der Tarifkom-
mission unterzeichnet.  

§ 12 

Der Vorstand 

1. Der Vorstand besteht aus 

• dem Präsidenten, 
• einem oder zwei Vizepräsidenten aus den zwei mitgliederstärksten Flugbetrieben 

(jedoch maximal einem pro Flugbetrieb), 
• dem Generalsekretär, 
• dem Finanzreferenten und 
• dem IFALPA Director 
• dem Vorsitzenden der Tarifkommission 

 
 
 
2. Die Vorstandsmitglieder mit Ausnahme des Vorsitzenden der Tarifkommission wer-

den von der Generalversammlung gewählt. Bei mehr als einem Vizepräsidenten wer-
den diese mit den gültigen Stimmen der Mitglieder des jeweiligen Flugbetriebes ge-
wählt. Ein Vizepräsident kann gleichzeitig auch zum Generalsekretär oder zum Fi-
nanzreferent gewählt werden. Die Amtsdauer der Vorstandsmitglieder beträgt im 
Normalfall zwei Jahre. Ausscheidende oder frühere Vorstandsmitglieder können wie-
der gewählt werden. Die Amtsperioden der Vorstandsmitglieder sind überlappend: in 
ungeraden Kalenderjahren werden Vizepräsident, Generalsekretär und Finanzrefe-
rent, in geraden Kalenderjahren Präsident, IFALPA Director und ggf. zweiter Vizeprä-
sident gewählt. 
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3. Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne Vor-
standsmitglieder entheben. Der Vorstand ist berechtigt, Vorstandsmitglieder zu ent-
heben, die drei aufeinanderfolgende Sitzungen unentschuldigt versäumt haben. 

4. Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die Rück-
trittserklärung ist an den Vorstand, im Falle eines gemeinsamen Rücktrittes des ge-
samten Vorstandes an die Generalversammlung zu richten. 

5. Dem Vorstand steht das Recht zu, anstelle vorzeitig ausscheidender oder ausge-
schiedener Vorstandsmitglieder für deren verbleibende Amtsdauer andere ordentli-
che Mitglieder zu kooptieren; von der Beschlussfassung über die Kooptierung sind 
ausscheidende Vorstandsmitglieder ausgeschlossen. Wird jedoch der Vorstand 
durch das Ausscheiden mehrerer Vorstandsmitglieder beschlussunfähig oder beruht 
das Ausscheiden auf einem Enthebungsbeschluss der Generalversammlung, so ob-
liegt die Ergänzung des Vorstandes auf die statutengemäße Mitgliederzahl der Gene-
ralversammlung. Vorstandsmitglieder, die an Stelle vorzeitig ausgeschiedener oder 
enthobener Vorstandsmitglieder gewählt wurden, üben dieses Amt nur bis zur plan-
mäßigen Wahl der Funktion gemäß Z. 2 aus. 

6. Der Vorstand ist berechtigt, einzelne, genau definierte Aufgabenbereiche an Mitglie-
der zu delegieren, die sich dafür zur Verfügung stellen. 

7. Der Vorstand tritt mindestens viermal im Jahr zu einer ordentlichen Sitzung zusam-
men. Auf schriftlich begründeten Antrag von mindestens zwei der Vorstandsmitglie-
der oder auf Verlangen des Kontrollorganes hat binnen zwei Wochen eine außeror-
dentliche Sitzung stattzufinden. Im Bedarfsfalle kann der Präsident den Vorstand je-
derzeit zu einer außerordentlichen Sitzung einberufen. 

8. Die Einberufung zu den Sitzungen hat der Präsident, bei seiner Verhinderung der 
gemäß §11 festgelegte Vizepräsident vorzunehmen; sie hat zeitgerecht und in geeig-
neter Weise zu erfolgen. 

9. Der Vorsitz in den Sitzungen obliegt dem Präsidenten, bei seiner Verhinderung der 
gemäß §11 festgelegte Vizepräsident. 

10. Die Beschlussfähigkeit des Vorstandes ist gegeben, wenn alle Vorstandsmitglieder 
zur Sitzung ordnungsgemäß geladen wurden und mindestens drei derselben wäh-
rend der ganzen Dauer der Sitzung anwesend sind. Ist ein Vorstandsmitglied am 
persönlichen Erscheinen verhindert, so kann es auf schriftlichem Weg seine Stimme 
abgeben. 

11. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten bzw. in dessen Verhinderung die 
des vorsitzführenden Vizepräsidenten. 

12. Über jede Sitzung des Vorstandes ist ein Protokoll zu führen. Aus diesem müssen 
insbesondere die Gegenstände der Verhandlung, die gefassten Beschlüsse und de-
ren statutengemäße Gültigkeit zu ersehen sein. Das Protokoll ist von allen anwesen-
den Vorstandsmitgliedern zu unterfertigen. 

13. Mitglieder des Kontrollorganes sowie der Vorsitzende des Pensionistenbeirats sind 
berechtigt, den Sitzungen des Vorstandes mit beratender Stimme beizuwohnen. (Bei 
deren Verhinderung gilt dies für die jeweiligen Stellvertreter.)  

14. Der Vorsitzende der Tarifkommission (§ 20) ist automatisch Mitglied des Vorstands. 
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§ 13 

Aufgaben des Vereinsvorstandes 

Dem Vereinsvorstand obliegt die Leitung des Vereines unter Bedachtnahme auf die gelten-
den Gesetze, die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Generalversammlung. Ihm fallen 
alle Aufgaben zu, die nicht durch die Satzung anderen Vereinsorganen vorbehalten sind, 
insbesondere die: 

a) Erstellung des Jahresvoranschlages sowie die Abfassung des Tätigkeitsbe-
richtes und des Rechnungsabschlusses. 

b) Ausarbeitung der Tagesordnung und sonstige Vorarbeiten für die Generalver-
sammlung. 

c) Durchführung der Beschlüsse der Generalversammlung. 

d) Verwaltung des Vereinsvermögens. 

e) Aufnahme, Ausschluss und Streichung von Vereinsmitgliedern. 

§ 14 

Obliegenheiten der Vorstandsmitglieder 

1. Die Obliegenheiten des Präsidenten sowie der Vizepräsidenten wurden bereits im 
§ 11 geregelt. 

2. Der Generalsekretär hat den Präsidenten bei der Führung der Geschäfte zu unter-
stützen, ihm obliegt auch die Führung der Protokolle des Vorstandes und der Gene-
ralversammlung. 

Diese Aufgabe kann der Präsident auch einem Mitglied des Vorstandes oder einem 
Vereinsangestellten übertragen. 

3. Dem Finanzreferenten obliegt die gesamte Geldgebarung des Vereines, die Führung 
der erforderlichen Kassabücher und die Sammlung sämtlicher Belege. 

4. Dem IFALPA Director obliegen die Vertretung der ACA in der IFALPA und ECA ge-
mäß deren Statuten sowie die Koordination aller internationalen Agenden innerhalb 
der ACA. 

§ 15 

Das Kontrollorgan 

 
1. Das Kontrollorgan besteht aus zwei Rechnungsprüfern, die von der Generalver-

sammlung aus der Zahl der ordentlichen Vereinsmitglieder gewählt werden. Die 
Rechnungsprüfer dürfen nicht gleichzeitig Mitglied des Vorstandes sein und sollen 
Buchhaltungskenntnisse haben. 

2. Die Amtsdauer der Rechnungsprüfer beträgt drei Jahre. 
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3. Den Rechnungsprüfern obliegt die laufende Kontrolle der finanziellen Gebarung des 
Vereines und die Überprüfung des jährlichen Rechnungsabschlusses.  

Das Kontrollorgan ist befugt, jederzeit in die Korrespondenz, in alle Geschäftsbücher 
und alle sonstigen Belege des Vereines Einsicht zu nehmen und Aufklärung zu ver-
langen. Es hat über seine Feststellungen der Generalversammlung zu berichten. 

§ 16 

Schiedsgericht 

1. In allen Streitigkeiten aus dem Vereinsverhältnis entscheidet ein Schiedsgericht. 

2. Das Schiedsgericht setzt sich aus drei Mitgliedern zusammen. Je ein Mitglied ist in-
nerhalb einer vom Vorstand gesetzten Frist von beiden Streitteilen namhaft zu ma-
chen. Diese zwei Vereinsmitglieder wählen ein drittes Vereinsmitglied zum Vorsit-
zenden des Schiedsgerichtes. Bei Stimmengleichheit entscheidet unter den Vorge-
schlagenen das Los. 

3. Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder 
mit einfacher Stimmenmehrheit.  

4. Das Schiedsgericht entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen, wobei subsidiär 
die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Schiedsgerichtsverfahren anzu-
wenden sind. 

5. Die Entscheidungen des Schiedsgerichtes sind vereinsintern endgültig. 

§ 17 

Auflösung des Vereines 

1. Die freiwillige Auflösung des Vereines erfolgt durch Beschluss einer zu diesem Zwe-
cke einberufenen außerordentlichen Generalversammlung mit Zwei-Drittel-Mehrheit 
der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 

Bezüglich der Anwesenheit gelten die gleichen Bestimmungen wie im § 9 Abs. 7. 

2. Im Falle der freiwilligen Auflösung hat die gleiche Generalversammlung auch über die 
Verwertung des vorhandenen Vereinsvermögens zu beschließen, welches wiederum 
nur ausschließlich gemeinnützigen Zwecken zugeführt werden darf. 

§ 18 

Solidaritätsfonds 

1. Zur Absicherung der Mitglieder im Falle langdauernder Erkrankung kann der Vor-
stand einen Solidaritätsfonds einrichten. 
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2. Allen ordentlichen, außerordentlichen und assoziierten Mitgliedern der ACA steht es 
frei, sich am Solidaritätsfonds zu beteiligen. Die Beteiligung ist schriftlich bekanntzu-
geben. Ein Beitritt ist nur bis zum Ende des auf den Beitritt zur ACA folgenden Ka-
lenderjahres, jedenfalls aber bis zum 31.12.2006 möglich. Der Vorstand kann ein Al-
terslimit für den Beitritt festlegen, wenn dies zur Risikoeingrenzung notwendig er-
scheint (insbesondere wenn das Risiko nicht zu vertretbaren Konditionen versicher-
bar ist). Der Vorstand kann den Beitritt ablehnen, wenn eine gemäß Ziffer 13 abge-
schlossene Versicherung die Versicherung des Risikos ablehnt.  

3. Die Beteiligung am Solidaritätsfonds wird bei Arbeitslosigkeit, Karenzierung oder un-
bezahltem Urlaub von mehr als drei Monaten Dauer beitrags- und leistungsfrei ge-
stellt. Bei Beschäftigung im Ausland ist dies auf Wunsch des Mitglieds möglich. 

4. Mitglieder können ihre Beteiligung am Solidaritätsfonds jederzeit durch schriftliche 
Erklärung an den Verein beenden. Ein neuerlicher Beitritt ist nur innerhalb der Frist 
laut Z 2) möglich. Der Vorstand kann die Mitgliedschaft eines Mitglieds zum Solidari-
tätsfonds beenden, wenn eine gemäß Z 13 abgeschlossene Versicherung die Versi-
cherung des Risikos ablehnt. 

5. Alle Mitglieder, die sich am Solidaritätsfonds beteiligen, bezahlen einen zusätzlichen, 
vom Vorstand festzulegenden Mitgliedsbeitrag. Dieser wird getrennt vom normalen 
Mitgliedsbeitrag verwaltet und veranlagt. Bei der Wahl der Veranlagung ist auf den 
Vorsorgecharakter des Fonds und ausreichende Liquidität Rücksicht zu nehmen. 

6. Erkrankt ein Solidaritätsfonds-Mitglied, und dauert die Erkrankung länger als die 
100%-ige Entgeltfortzahlung durch den Dienstgeber, so erhält das Mitglied eine Un-
terstützung aus dem Solidaritätsfonds („Leistung“). 

7. Durch einen Beschluss des Vorstandes kann in besonderen Härtefällen eine Unter-
stützung an Solidaritätsfonds-Mitglieder oder deren Hinterbliebene ausbezahlt wer-
den. Dabei ist auf die Dauer der Mitgliedschaft, die Höhe des Fondsvermögens und 
die Sicherstellung der regulären Leistungen des Fonds Rücksicht zu nehmen. Es be-
steht kein Anspruch auf derartige Leistungen. 

8. Die Höhe des Solidaritätsfonds-Beitrages ist so festzulegen, dass Abgänge durch 
Auszahlungen im mehrjährigen Durchschnitt ausgeglichen werden, und eine Minde-
rung des Fonds-Vermögens möglichst vermieden wird. Mitgliedsbeiträge können ein-
kommens- und/oder altersabhängig sein. 

9. Die Art und Höhe der Leistungen ist vom Vorstand festzulegen und allen Solidaritäts-
fonds-Mitgliedern bei jeder Änderung schriftlich bekannt zu geben. Um Missbrauch 
zu vermeiden kann festgelegt werden, dass ein Anspruch auf Leistungen erst nach 
Ablauf einer Wartezeit ab Beginn der Beteiligung am Fonds besteht. 

10. Die Art und Höhe der Leistungen kann je nach Höhe und Dauer der Gehaltsfortzah-
lung bei verschiedenen Dienstgebern unterschiedlich sein. 

11. Ist aufgrund Z 10 und/oder stark unterschiedlicher Entwicklung der Leistungen ein 
Ungleichgewicht zwischen Beiträgen und Auszahlungen der Solidaritätsfonds-
Mitglieder verschiedener Dienstgeber zu erwarten, kann der Vorstand getrennte 
Fonds für Solidaritätsfonds-Mitglieder verschiedener Dienstgeber einrichten, oder ei-
nen bestehenden Fonds aufteilen. Die Mitgliedsbeiträge können im Hinblick auf Z 8 
unterschiedlich hoch sein. 

12. Werden Flugbetriebe mit getrennten Fonds zusammengelegt, so sind die Fonds zu 
verschmelzen. Eine Aufteilung gem. Z 11 erfolgt im Verhältnis der Solidaritätsfonds-
Mitglieder der neuen Teilbetriebe. 

13. Mit Beschluss des Vorstandes können die Leistungen des Fonds ganz oder teilweise 
durch Abschluss eines Versicherungsvertrags abgesichert werden, dessen Prämien 
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aus dem Fondsvermögen bezahlt werden. Allfällige Bonuszahlungen fließen eben-
falls dem Fondsvermögen zu.  

14. Übersteigen die Ansprüche auf Leistungen gem. Z 9 die Höhe des Fondsvermögens 
sowie von Versicherungsleistungen gem. Z 13, so sind die Leistungen anteilig zu 
kürzen. 

15. Es besteht kein Anspruch auf Leistungen, die durch Fondsvermögen oder Versiche-
rungsleistungen nicht gedeckt sind. Lehnt eine gem. Z 13 abgeschlossene Versiche-
rung die Leistung wegen falscher oder fehlender Angaben des betroffenen Piloten 
ab, so besteht auch kein Anspruch auf eine Leistung aus dem Fondsvermögen. 

16. Bei Auflösung des Vereins ist § 17 Z 2 sinngemäß anzuwenden. Gründet die Mehr-
heit der zum Zeitpunkt der Vereinsauflösung an einem Fonds beteiligten Mitglieder 
zwecks Fortführung dieses Solidaritätsfonds einen gemeinnützigen Verein, so ist das 
jeweilige Fondsvermögen diesem Verein zu übertragen. 

17. Bei Austritt oder Ausschluss aus dem Verein besteht kein Anspruch auf Leistungen 
aus dem Fonds, Auszahlung von Fonds-Anteilen oder Rückvergütung von Fonds-
Beiträgen. 

18. Für Streitigkeiten aus der Beteiligung am Solidaritätsfonds gilt § 16. 

§ 19 

Pensionistenbeirat  

1. Die Mitgliedergruppe der Pensionisten kann bei jeder ordentlichen oder außerordent-
lichen Generalversammlung aus ihrer Mitte einen aus höchstens drei Mitgliedern be-
stehenden Pensionistenbeirat wählen. Ehrenmitglieder sind nach Antritt der Pension 
ebenfalls aktiv und passiv wahlberechtigt. Besteht der Beirat aus zwei oder drei Pen-
sionisten, so ist der älteste von ihnen Vorsitzender, wenn der Beirat keinen anderen 
als Vorsitzenden bestimmt. 

2. Der Pensionistenbeirat tritt nach Bedarf zusammen, um speziell die Mitgliedergruppe 
der Pensionisten berührende Angelegenheiten, spezielle Veranstaltungen für Pensi-
onisten, usw. zu beraten. 

3. Der Vorsitzende kann an den Sitzungen des Vereinsvorstands teilnehmen, um dort 
seine Erfahrung einzubringen, mit beratender Stimme die Anliegen der Pensionisten 
zu vertreten, und sich über aktuelle Entwicklungen zu informieren. 

§ 20 

Tarifkommission 

1. Die Tarifkommission ist für den gesamten Bereich der gewerkschaftlichen Betätigung 
der ACA zuständig, insbesondere für die Verhandlung und den Abschluss von Kollek-
tivverträgen.  

Dazu gehört insbesondere  
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a) die Erstellung von Leitlinien für den Abschluss von Kollektivverträgen. 

Diese sind dem Vorstand vorzulegen. 

b) die Entscheidung über Arbeitskampfmaßnahmen und Urabstimmungen. 
Der Vorstand kann Entscheidungen über Arbeitskampfmaßnahmen durch 
Beschluss aufheben. Für einen solchen Beschluss ist eine Mehrheit von 
zwei Drittel der gewählten Vorstandsmitglieder erforderlich. 

c) die Benennung und Abberufung von Verhandlungsführern. Bei Verhand-
lungen über Firmenkollektivverträge erfolgt die Benennung aufgrund eines 
Vorschlags der Vertreter des jeweiligen Luftfahrtunternehmens, 

d) die Vertretung der gewerkschaftlichen Positionen der ACA in der Öffent-
lichkeit in Abstimmung mit dem Vorstand, 

e) das Führen von Spitzengesprächen mit Arbeitgebern und deren Verbän-
den 

2. Die Tarifkommission handelt grundsätzlich eigenständig. 

3. Die Tarifkommission setzt sich aus zehn Vertretern der im Verein vertretenen Luft-
fahrtunternehmen zusammen. Die Anzahl der Vertreter je Unternehmen richtet sich 
nach dem Verhältnis der Mitgliederzahlen in den einzelnen Unternehmen. (Bei der 
Aufteilung ist das Hare-Niemeyer-Brugger-System sinngemäß anzuwenden.)  

4. Die Vertreter von zwei oder mehr Unternehmen, die jeweils weniger als 10% der Ge-
samtanzahl der Mitglieder stellen, können durch gemeinsamen formlosen Antrag für 
die Entsendung von Vertretern ihre Mitgliederzahlen zusammenrechnen. Ein solcher 
Antrag kann entweder von den dem Verein angehörenden Betriebsratsmitgliedern 
oder – wenn kein Betriebsrat für das Flugpersonal besteht – von der Mehrheit der or-
dentlichen Mitglieder in den jeweiligen Unternehmen gestellt werden. 

5. Die Mitglieder der Tarifkommission müssen ordentliche Mitglieder sein. In Luftfahrtun-
ternehmen mit Betriebsräten für das Flugpersonal wählen die dem Betriebsrat ange-
hörenden Vereinsmitglieder die Tarifkommissionsmitglieder aus ihrer Mitte. (Dies 
kann durch einstimmigen Beschluss erfolgen.)  Bei Zusammenrechnung gem Z 4 ist 
für die Entsendung ein einstimmiger Beschluss der dem Verein angehörenden Be-
triebsratsmitglieder aller beteiligten Betriebsräte erforderlich. Kommt kein einstimmi-
ger Beschluss zustande, so sind die Tarifkommissionsmitglieder nach dem System 
der übertragbaren Einzelstimmgebung (STV – single transferable vote) auszuwählen.   

6. Besteht in einem (oder bei Zusammenrechnung von Stimmen in mindestens einem 
der beteiligten Unternehmen) kein Betriebsrat für das Flugpersonal, oder reichen die 
dem Verein angehörenden Betriebsratsmitglieder zur Besetzung der Tarifkommission 
nicht aus, können die Vertreter von den Mitgliedern in diesem Unternehmen gewählt 
werden. 

7. Ein Drittel der Mitglieder in einem Luftfahrtunternehmen mit einem Betriebsrat für das 
Flugpersonal kann durch schriftliche Erklärung an den Vereinsvorstand verlangen, 
dass die Mitglieder in diesem Unternehmen in geheimer Abstimmung entscheiden, 
ob an Stelle von Betriebsratsmitgliedern direkt von den Mitgliedern gewählte Vertreter 
die Tarifkommission bilden.  

8. Eine  Wahl gem Z 6 oder 7 ist vom Vereinsvorstand nach dem System der übertrag-
baren Einzelstimmgebung durchzuführen. Bei Zusammenrechnung von Mitgliedern 
ist eine gemeinsame Wahl für alle zusammenrechnenden Betriebe durchzuführen. 
Die Entsendung neuer Mitglieder erfolgt ebenso. 
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9. Die Mitglieder der Tarifkommission können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklä-
ren. Die Rücktrittserklärung ist an den Vorsitzenden, im Falle eines gemeinsamen 
Rücktrittes der gesamten Tarifkommission an den Vorstand zu richten. 

10. Ein Drittel der Mitglieder in einem Luftfahrtunternehmen kann durch schriftliche Erklä-
rung an den Vorstand verlangen, dass eine geheime Abstimmung über die Abberu-
fung der in die Tarifkommission entsandten Mitglieder erfolgt.  

11. Die Mitglieder der Tarifkommission wählen aus ihrer Mitte mit einfacher Stimmen-
mehrheit einen Vorsitzenden und einen oder mehrere Stellvertreter. Bei Stimmen-
gleichheit gilt der Kandidat aus dem Flugbetrieb mit der größeren Mitgliederanzahl 
als gewählt. Derjenige aus dem Betrieb mit der nächstkleineren Mitgliederanzahl wird 
automatisch Stellvertreter (oder weiterer Stellvertreter). 

12. Vorstandsmitglieder können nicht zum Vorsitzenden der Tarifkommission gewählt 
werden. Wird der Vorsitzende der Tarifkommission in eine andere Vorstandsfunktion 
gewählt oder kooptiert, so endet der Vorsitz mit der Wahl oder Kooptierung. 

13. Die Tarifkommission tritt mindestens viermal im Jahr zu einer ordentlichen Sitzung 
zusammen. Auf schriftlich begründeten Antrag von mindestens einem Drittel der 
Kommissionsmitglieder hat binnen zwei Wochen eine außerordentliche Sitzung statt-
zufinden. Im Bedarfsfalle kann der Vorsitzende jederzeit zu einer außerordentlichen 
Sitzung einberufen. 

14. Die Einberufung zu den Sitzungen hat der Vorsitzende, bei seiner Verhinderung der 
Stellvertreter vorzunehmen; sie hat zeitgerecht und in geeigneter Weise zu erfolgen. 
Der Vorstand ist über die Termine der Sitzungen zu informieren. Unterlässt der Vor-
sitzende die Einberufung, so kann der Vereinsvorstand Sitzungen einberufen.  

15. Der Vorsitz in den Sitzungen obliegt dem Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung dem 
Stellvertreter. 

16. Die Beschlussfähigkeit der Tarifkommission ist gegeben, wenn alle Mitglieder zur 
Sitzung ordnungsgemäß geladen wurden und mindestens die Hälfte während der 
ganzen Dauer der Sitzung anwesend ist. Ist ein Mitglied am persönlichen Erscheinen 
verhindert, so kann es auf schriftlichem Weg seine Stimme abgeben. 

17. Die Tarifkommission fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden bzw. in dessen Verhin-
derung die des vorsitzführenden Stellvertreters. Beschlüsse über Arbeitskampfmaß-
nahmen erfordern mindestens sieben Stimmen. 

18. Die Tarifkommission kann sich eine Geschäftsordnung geben. Zu ihrer Wirksamkeit 
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung. 

19. Über jede Sitzung der Tarifkommission ist ein Protokoll zu führen. Aus diesem müs-
sen insbesondere die Gegenstände der Verhandlung und die gefassten Beschlüsse 
zu ersehen sein. Das Protokoll ist von allen anwesenden Kommissionsmitgliedern zu 
unterfertigen und dem Vorstand in Kopie zu übermitteln. 

20. Der Vorstand des Vereins ist berechtigt, den Sitzungen der Tarifkommission mit bera-
tender Stimme beizuwohnen. 

 
21. Die Tarifkommission ist berechtigt, einzelne, genau definierte Aufgabenbereiche an 

Mitglieder oder Angestellte zu delegieren, die sich dafür zur Verfügung stellen. 
 

*** 


